
Amt Temnitz

- Gemeinde Walsleben -

 

Ergebnisprotokoll zu der

1. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben im Jahr 2022

am 16. März 2022 im Dorfgemeinschaftshaus Walsleben, Dorfstraße 47, Walsleben

Beginn:  19:00 Uhr Ende: 21:49 Uhr

Anwesenheit

1. Gemeindevertreter:innen

• Burghard Gammelin
• Corinna Brauer
• Jörg Hegermann
• Marco Petrich

• Marc Püschel
• Carsten Rode
• Andreas Röder
• Christine Volkenandt

2. Mitarbeiter:innen des Amtes Temnitz

• Fachamtsleiterin: Kerstin Dames • Protokollführer: Fabian Morine Correa

3. Gäste

• Plankontor Stadt und Land GmbH • 

Abwesenheit
Gemeindevertreter:innen

• Mattias Kupper – entschuldigt
• Mario Brauer – entschuldigt

• Maike Roßbild – entschuldigt

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung (08.12.2021)

4. Bericht des Amtsdirektors

5. Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters

6. Bericht aus den Gremien

7. Einwohnerfragestunde

Amt Temnitz                                                        Wir sind für Sie da:
Bergstraße 2 Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
16818 Walsleben                               Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Telefon 033920 675-0              Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



8. 10/2022 Beschluss zur Aufstellung der Ergänzungssatzung „Walsleben-Ost“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

9. 12/2022 Beschluss  zur  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  Walsleben  Nr.  7  „Wohngebiet  am
Dannenfelder Weg“

10. 02/2022 Aufhebung  und  Neuabschluss  eines  Konzessionsvertrages  für  das  Versorgungsnetz  Gas
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

11. 03/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Walsleben 

12. 04/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Walsleben

13. 05/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Walsleben 

14. 06/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Walsleben

15. 07/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Walsleben

16. 08/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Walsleben 

17. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

18. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

   

II. Nicht öffentlicher Teil

19. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

20. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über
den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung (08.12.2021)

21. Bericht des Amtsdirektors

22. Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters

23. Bericht aus den Gremien

24. 01/2022 Grundstücksangelegenheit in der Gemarkung Walsleben, Flur 7, Flurstücke 80 und 94

25. 09/2022 Anpassung der Pachtpreise für Acker- und Grünland in der Gemeinde Walsleben

26. 13/2022 Grundsatzbeschluss über die Nutzung von gemeindeeigenen Grundstücken im öffentlichen
Bereich 

27. 11/2022 Auftragsvergabe  der  Fliesenlegerarbeiten  zur  Sanierung  von  Leerwohnungen  in  den
Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

28. 14/2022 Auftragsvergabe der Tischlerarbeiten zur Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken
am Mühlenweg in Walsleben

29. 15/2022 Auftragsvergabe der Malerarbeiten zur Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken
am Mühlenweg in Walsleben

30. 16/2022 Auftragsvergabe der Heizungs- und Sanitärinstallation zur Sanierung von Leerwohnungen in
den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

31. 17/2022 Auftragsvergabe  der  Elektroinstallation  zur  Sanierung  von  Leerwohnungen  in  den
Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

32. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung
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33. Schließung der Sitzung

Ergebnisse

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gammelin begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter:innen, Mitarbeiter:innen des Amtes und die
Gäste. Er stellt  fest,  dass die Gemeindevertretung mit  8 stimmberechtigten Gemeindevertreter:innen
beschlussfähig ist.

2. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in vorliegender Form anerkannt.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung (08.12.2021)

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am
08.12.2021.

4. Bericht des Amtsdirektors

• Der Auftrag zur Herstellung der Parkplatzbeleuchtung im Mühlenweg 15 und 17 sei mit Kosten
in Höhe von 9.000,00 € erteilt.

• Die Malerarbeiten in den Treppenhäusern im Mühlenweg 9 A und B sowie die Komplettierung
der Elektroarbeiten im Mühlenweg 9 A bis C seien abgeschlossen.

• In  den  vergangen  Monaten  sei  es  zu  Unstimmigkeiten  zu  der  Parksituation  hinter  den
Wohnblöcken im Mühlenweg 15 und 17 gekommen. Es seien durch abgestellte Fahrzeuge ohne
Plaketten und Anhängern Parkplätze nicht nutzbar. Es sei die Idee entstanden, die Parkplätze
kostenpflichtig zu vermieten. Die Gemeindevertretung lehne die Idee ab. Die Parkplätze seien
bereits beräumt.

• Bezüglich  des  Projekts  über  den  zukünftigen  Mieterstrom  im  Mühlenweg  9  und  13  habe
SOLARIMO GmbH mitgeteilt, dass unter der aktuellen Lage die Kosten für den Bau und den
potenziellen Endkunden in keinem guten Verhältnis stehe und empfehle das Projekt vorerst zu
verschieben.

• Der Abriss diverser Schuppen hinter den Garagen im Mühlenweg 9 sei fristgerecht durch die
Mieter erfolgt.

• Es liege eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße 75
vor.

• Die Bank vor  der  Kirche sei  beseitigt.  Die  Aufstellung einer  neu gekauften  Bank durch die
Gemeinde folge vom Bauamt.

• Die Reparatur des Tores für die Trauerhalle sei mit Kosten in Höhe von 2.000,00 € in Auftrag
gegeben.
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• Das  Hinweisschild  mit  der  Aufschrift  „Spielende  Kinder“  sei  durch  den  Bauhof  Am  Wald
aufgestellt.

• Bezüglich der Baumpflege auf dem Friedhof sei eine Klärung mit Frau Schindler-Reinisch vom
Amt erfolgt. Die entsprechende Dokumentation würde folgen.

• Bezüglich der Anfrage zu den Duschen in der Thomas-Müntzer-Grundschule sei die Umstellung
bereits  in  der  Ausschreibung  der  Heizumstellung  berücksichtigt.  Die  entsprechende
Beschlussvorlage folge in der nächsten Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz am
23.03.2022.

• Zu  den  Baumaßnahmen  an  der  Thomas-Müntzer-Grundschule  erfolge  diese  Woche  die
Fertigstellung  des  Fassadenanstriches  des  ersten  und  zweiten  Obergeschosses  sowie  die
Beräumung der Baustelle bis auf die noch erforderlichen Materialien. In der kommenden Woche
sei die Fertigstellung der Montage Raffstore, des Blitzschutzes und die Dachbekleidung beim
Vorsprung an der ersten Etage geplant. Anschließend folge die Abnahme. Bis zum 25.03.2022
sei geplant die Gerüste abzumelden.

• Zu der Reparatur des Gehweggeländers an der K 6807 bei der Brücke über die A 24 liege die
Freigabe zur Reparatur vom Versicherten vor. Der entsprechende Auftrag sei ausgelöst und die
Ausführung sei im April/Mai 2022 geplant.

• Die geplanten Maßnahmen an den Fassaden der Wohnblöcken seien gestartet.

5. Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters

• Hinsichtlich der eigentlich geplanten Entfernung der Satellitenschüsseln an den Balkonen der
Wohnblöcke beschließen die Gemeindevertreter:innen einstimmig die Mehrkosten nicht für die
Entfernung und den Aufbau einer Gemeinschaftsantennenanlage zu nutzen, sondern für  die
weitere Sanierung der Leerwohnungen. 

• Bezüglich des Umbaus der Mühlenbrücke sei der Rückbau der Brücke erfolgt. Das Tragrost
würde  im  Werk  des  Auftragnehmers  im  Emsland  aufgearbeitet.  Die  Betonsockel  seien
hergestellt.  Das  Straßenpflaster  sowie  die  Straßenborde  seien  bis  zur  Wiederverwendung
eingelagert.  Die  Anpassung  und  Umpflasterung  der  Straße  sei  bereits  fertiggestellt.  Die
Fertigstellung der Mühlenbrücke würde sich auf Grund von Corona um einem Monat verzögern.

• Das diesjährige Osterfeuer in Walsleben sei für den 14.04.2022 und das Erntefest in Walsleben
für den 10.09.2022 geplant.

• Das neue Auto für die Freiwillige Feuerwehr Walsleben sei geliefert. Die offizielle Übergabe sei
für den 02.04.2022 geplant.

6. Bericht aus den Gremien

• Die nächste Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz finde am 23.03.2022 statt.

7. Einwohnerfragestunde

Keine Anmerkungen.

8. 10/2022 Beschluss zur Aufstellung der Ergänzungssatzung „Walsleben-Ost“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Herr Lewin, Plankontor Stadt und Land GmbH fasst die Sachdarstellung zusammen.

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt  am  östlichen  Siedlungsrand  von
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Walsleben  gemäß  §  34  Abs.  4  Satz  1  Nr.  3  Baugesetzbuch  (BauGB)  die  Ergänzungssatzung
„Walsleben-Ost“  zur  Ergänzung  des  im  Zusammenhang  bebauten  Ortsteils  aufzustellen.  Das
Satzungsgebiet umfasst in der Flur 2 der Gemarkung Walsleben den östlichen Teil des Flurstückes 539,
die  Flurstücke  537  und  598  und  den  nördlich  angrenzenden  Teil  des  Straßenflurstückes  703,  der
Bahnhofstraße. Die Amtsverwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2
BauGB öffentlich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

9. 12/2022 Beschluss  zur  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  Walsleben  Nr.  7  „Wohngebiet  am
Dannenfelder Weg“

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der  Gemeinde Walsleben beschließt  die  Aufstellung des Bebauungsplanes
Walsleben Nr. 7 „Wohngebiet am Dannenfelder Weg“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
ca. 0,6 ha groß und beinhaltet die Flurstücke 183 tlw., 189 tlw., 190 tlw., 192 tlw., 196 tlw. der Flur 7 der
Gemarkung  Walsleben  sowie  das  Wegeflurstück  174  (tlw.).  Planungsziel  ist  die  Festsetzung  eines
reinen Wohngebietes. Das Planverfahren soll gemäß § 13b BauGB nach den Verfahrensregelungen des
§ 13a BauGB geführt werden.  Die Amtsverwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss gemäß
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

10. 02/2022 Aufhebung  und  Neuabschluss  eines  Konzessionsvertrages  für  das  Versorgungsnetz  Gas
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt  die  Aufhebung  des  bestehenden
Konzessionsvertrages  Gas  mit  dem  Energieversorger  E.DIS  Netz  GmbH  zum  21.02.2025  und
beauftragt  die  Amtsverwaltung  die  beabsichtigte  Neuausschreibung  des  Konzessionsvertrages  Gas
gemäß § 46 Absatz 3 EnWG für einen Zeitraum von 20 Jahren im Bundesanzeiger öffentlich bekannt zu
machen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 7 0 1 0

11. 03/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Walsleben 

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Walsleben.
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Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das  Haushaltsjahr  2012  der
Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

12. 04/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Walsleben

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das  Haushaltsjahr  2013  der
Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

13. 05/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Walsleben 

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0
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2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das  Haushaltsjahr  2014  der
Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

14. 06/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Walsleben

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das  Haushaltsjahr  2015  der
Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

15. 07/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Walsleben

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das  Haushaltsjahr  2016  der
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Gemeinde Walsleben.
Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

16. 08/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Walsleben 

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  geprüften  und  festgestellten
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des Amtsdirektors für  den
geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Walsleben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

8 8 0 0 0

17. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

• Herr Röder macht erneut auf die derzeitige Situation der Jugendfreizeittreffs aufmerksam. Es
solle  eine  Arbeitsgruppe  gemeinsam  mit  Frau  Pein  vom  Amt,  dem  Bürgermeister,  einigen
Gemeindevertreter:innen, ESTAruppin e. V. und Bürgern geschaffen werden, um das Thema
zukünftig anzugehen. Ein erstes Treffen sei für den 21.03.2022 geplant.

• Frau Volkenandt bittet erneut um den Bau eines Zaunes beim Friedhof.
• Frau Volkenandt fragt nach, wer verantwortlich sei, die Hügel der Gräber nach Bestattungen zu

glätten. Hierzu liege die Zuständigkeit bei der Gemeinde.
• Herr  Rode  fragt  nach,  was  mit  dem  beschädigten  Zaun  am  Sportplatz  der

Thomas-Müntzer-Grundschule sei. Ein Klärung würde durch den Bauhof erfolgen.
• Herr  Röder bittet  um entsprechende Vorgaben vom Amt zur Organisation der Veranstaltung

„Tanz in den Mai“ am 30.04.2022.
• Frau Volkenandt möchte wissen, wie der Sachstand des im Amtsausschuss des Amtes Temnitz

geplanten Ausbau des Spielplatzes an der Kita sei. Ein kleiner Teil des weiteren Ausbaus sei
bereits für 2022 geplant.

18. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 20:29 Uhr.
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II. Nicht öffentlicher Teil

19. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

Der nicht öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 20:30 Uhr.

20. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über
den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung (08.12.2021)

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
am 08.12.2021.

21. Bericht des Amtsdirektors

Herr Kresse macht Ausführungen.

22. Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters

Herr Gammelin macht Ausführungen.

23. Bericht aus den Gremien

Herr Gammelin macht Ausführungen.

24. 01/2022 Grundstücksangelegenheit in der Gemarkung Walsleben, Flur 7, Flurstücke 80 und 94

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt den Abschluss des Nutzungsvertrages mit
dem Planungsbüro für Erneuerbare Energie.

25. 09/2022 Anpassung der Pachtpreise für Acker- und Grünland in der Gemeinde Walsleben

Die Gemeindevertretung beschließt  einstimmig die  Beschlussvorlage auf  die  kommende Sitzung zu
verschieben.

26. 13/2022 Grundsatzbeschluss über die Nutzung von gemeindeeigenen Grundstücken im öffentlichen
Bereich 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben lehnt den Antrag auf Teilbepflanzung einer Teilfläche
in der Gemarkung Walsleben ab. 

27. 11/2022 Auftragsvergabe  der  Fliesenlegerarbeiten  zur  Sanierung  von  Leerwohnungen  in  den
Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt, den Auftrag für die Fliesenlegerarbeiten
zur  Sanierung  von  Leerwohnungen  in  den  Wohnblöcken  am  Mühlenweg  in  Walsleben  dem
Unternehmen Fliesen-, Platten-, Mosaikleger Frank Biohn aus Frankendorf zu erteilen.

28. 14/2022 Auftragsvergabe der Tischlerarbeiten zur Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken
am Mühlenweg in Walsleben

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt, den Auftrag für die Tischlerarbeiten zur
Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben dem Unternehmen
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Bautischlerei Torsten Leitow zu erteilen.

29. 15/2022 Auftragsvergabe der Malerarbeiten zur Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken
am Mühlenweg in Walsleben

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt,  den Auftrag für  die Malerarbeiten zur
Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben dem Unternehmen
Bauring Maler GmbH zu erteilen.

30. 16/2022 Auftragsvergabe der Heizungs- und Sanitärinstallation zur Sanierung von Leerwohnungen in
den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Walsleben  beschließt,  den  Auftrag  für  die  Heizungs-  und
Sanitärinstallation zur Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben
dem Unternehmen HTS Neuruppin zu erteilen.

31. 17/2022 Auftragsvergabe  der  Elektroinstallation  zur  Sanierung  von  Leerwohnungen  in  den
Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt, den Auftrag für die Elektroinstallation zur
Sanierung von Leerwohnungen in den Wohnblöcken am Mühlenweg in Walsleben dem Unternehmen
BID Mario Driesner aus Werder zu erteilen.

32. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

33. Schließung der Sitzung

Die Sitzung endet um 21:49 Uhr.
   
Walsleben, Walsleben,

05.05.2022 29.03.2022

Burghard Gammelin
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Walsleben

Fabian Morine Correa
Protokollführer
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